
Norman Paech: Guantanamo – und kein Ende? 
 
 
Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 ist Guantánamo-Bay das Auffang- und 
Endlager für Terrorverdächtige aus der ganzen Welt, die der CIA in die Fänge geraten sind. 
Derzeit sind es noch 148, die zumeist ohne Anklagen und Prozesse dort in Käfigen gehalten 
werden. Rotes Kreuz oder andere ausgewählte Besucher werden zum Schweigen über das, 
was sie dort sehen, verpflichtet. Vom Bremer Murat Kurnaz haben wir einiges über die 
Haftbedingungen erfahren. Der Senatsbericht über die CIA-Folter beschreibt nun detailliert 
die Ungeheuerlichkeiten dieser Höllenorte. Obama war angetreten, mit diesen Verbrechen 
Schluss zu machen und insbesondere Guantanamo zu schließen. Der US-Kongress sieht das 
immer noch anders. Mittlerweile sind viele der Häftlinge vom Terrorverdacht entlastet. Sie 
werden nur deswegen noch festgehalten, weil die USA selbst sich nicht ihrer Opfer annehmen 
will und sich kein Aufnahmeland für sie findet. 

Dass die USA überhaupt ein solches Gefängnis außerhalb ihres Territoriums einrichten 
konnten, reicht weit in die koloniale Vergangenheit Kubas zurück. 1898 hatten die USA 
Spanien als Kolonialmacht aus Kuba vertrieben und selbst die Bucht von Guantánamo 
besetzt. Im Frieden von Paris vom 10. Dezember 1898 erlangte Kuba zwar die 
Unabhängigkeit, geriet jedoch unter Militärverwaltung der USA. Diese sicherten sich 1901 
durch das sog. Platt-Amendment, welches in die kubanische Verfassung eingefügt wurde, ein 
Interventionsrecht im Falle innerer Unruhen und die Abtretung kubanischen Territoriums als 
Flottenbasis. Am 23. Februar 1903 wurde auf der Basis des Platt-Amendments von der 
verfassungsgebenden Versammlung Kubas ein Leihvertrag über das 117,6 km² große Gebiet 
mit den USA über 99 Jahre vereinbart. Formal behielt Kuba die Souveränität über das Gebiet, 
die USA behielten sich aber die „vollständige Jurisdiktion und Kontrolle“ über das Gebiet 
vor. In Art. II des Vertrages war festgelegt, dass das Gebiet „ausschließlich als 
Kohleverladestation und Marinebasis zu nutzen“ ist. 
1934 stimmten die USA in einem neuen Vertrag vom 29. Mai der Streichung des Platt-
Amendments zu, ohne allerdings den Status von Guantanamo-Bay zu verändern. In Art. II des 
Pachtvertrages wurden die amerikanischen Ansprüche auf den Stützpunkt auf unbefristete 
Zeit „bis die beiden Vertragsparteien eine Änderung des Übereinkommens vereinbaren“ 
festgelegt - ein typischer kolonialer „Löwenvertrag“. Auch der Zweck der Pacht 
„ausschließlich als Verladestation für Kohle und Marinebasis“ blieb bestehen. 
 
Seit der Revolution von 1958 steht die kubanische Regierung auf dem Standpunkt, dass die 
Pachtverträge von 1903 und 1934 nichtig sind und Guantánamo illegal gegen den Willen des 
kubanischen Volkes besetzt gehalten wird. Seit 1960 verzichtet die Regierung darauf, die 
Überweisung des jährlichen Pachtzinses von 4.085 $ anzunehmen. Die USA dagegen halten 
an dem Anspruch auf ein unbefristetes Pachtverhältnis mit den garantierten Rechten fest. Die 
kubanische Regierung begründet ihre Ansicht zum einen damit, dass es sich um „ungleiche 
Verträge“ handele, die Kuba seinerzeit mit militärischem Druck aufgenötigt worden seien und 
der USA einseitig Vorteile verschaffen, denen auf der kubanischen Seite keine adäquate 
Gegenleistung entspreche. Zum anderen seien die USA mit der Einrichtung kommerzieller 
Anlagen und eines Gefängnisses weit über die vereinbarte Nutzung hinausgegangen. 
 
Die kubanische Regierung hat den Stützpunkt in den 1960er Jahren vom Elektrizitäts- und 
Wassernetz abgekoppelt. Seitdem wird er von den USA aus mit Schiffen und Flugzeugen 
versorgt. Ein 28 km langer Grenzzaun mit 44 Türmen sowie ein Minenfeld umschließen die 
Bucht. Mit der Begründung, die Minen um Guantánamo seien nötig, hat Kuba die Ottawa-



Konvention zur Ächtung von Landminen von 1999 nicht unterzeichnet – die USA allerdings 
ebenfalls nicht.  
 
Die ursprüngliche militärische Bedeutung des Stützpunktes für die USA als Nachschubbasis 
für den Kohle-, Wasser- und Munitionsbedarf der Dampfschiffe der US-Flotte ist mit Ende 
der Dampfschifffahrt schon lange weggefallen. Im „Wiener Abkommen über das Recht der 
Verträge“ (WRV) ist eine sog. „clausula rebus sic stantibus“ kodifiziert, die zur Beendigung 
des Vertrages berechtigt, wenn eine grundlegende, nicht voraussehbare Veränderung von 
Umständen vorliegt, die beim Vertragsschluss gegeben waren. Da die ursprüngliche Nutzung 
des Stützpunktes  in relativer Nähe US-amerikanischer Häfen durch die technische 
Entwicklung entfallen ist, kann sich Kuba auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen. 
 
Doch nicht nur das. Die aktuelle Nutzung von Guantanamo-Bay vor allem als 
Gefängnisstation angeblicher Terroristen stellt einen erheblichen Verstoß gegen den 
ursprünglichen Vertrag dar. Er ermöglicht eine Beendigung des Vertrages nach Art. 60 I 
WRV als Reaktion. Die allgemein geforderte restriktive Auslegung von Art. 60 WRV erlaubt 
eine Beendigung des Vertrages nur bei einer erheblichen Verletzung. Doch was anderes als 
diese krass menschenrechtswidrigen Umständen und Bedingungen des ganzen 
Gefängniskomplexes könnten eine „erhebliche Verletzung“ des Pachtvertrages begründen? 
 
Die US-Regierung hat auch unter Obama nicht zu erkennen gegeben, die vertragswidrige 
Nutzung von Guantanamo-Bay aufzugeben, geschweige denn rechtsstaatliche Verhältnisse in 
den Gefängnissen herzustellen. Eine Beendigung des Pachtverhältnisses insgesamt und eine 
Rückgabe des Gebietes in die volle Souveränität Kubas ist trotz des jüngsten Tauwetters in 
den Beziehungen zur USA in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Dies müsste vom US-
Kongress beschlossen werden ebenso wie die Aufhebung des seit über 50 Jahren bestehenden 
Embargos. Das jedoch lehnt der Kongress ab, das Völkerrecht ist ihm dabei völlig 
gleichgültig. Auch wird der Internationale Gerichtshof  (IGH) in den Haag diese Probleme 
nicht lösen können, obwohl derartige Streitfragen zwischen den Staaten gerade das 
Kerngeschäft des Gerichtshofes sind – aber Kuba wie die USA sind nicht Mitglied des IGH.  
 
Wie verlautet, waren 18 Monate intensiver Verhandlungen im Rückraum der Diplomatie 
notwendig, um den Austausch der Gefangenen und die Lockerung etlicher Restriktionen zu 
erreichen. In ihnen war Guantánamo offensichtlich kein Thema. Sollten die Demokraten die 
nächsten Präsidentschaftswahlen gewinnen, könnten die Verhandlungen über die Aufhebung 
des Embargos und die Rückgabe Guantánamos allerdings begonnen werden. Daran wäre wohl 
nicht zu denken, wenn die Republikaner gewönnen, sie stehen mehrheitlich immer noch unter 
dem Einfluss unversöhnlicher Florida-Kubaner.  
 
 


